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Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 Abs. 1 des Geset-
zes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober
2006 (GV. NRW. S. 474) hat die Fakultät für Ge-
sundheitswissenschaften der Universität Bielefeld
folgende Ordnung zur Änderung der Prüfungsord-
nung für den Studiengang Gesundheitswissenschaf-
ten mit dem Abschluss Master of Public Health
(MPH) erlassen:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel I

Die Prüfungsordnung für den Studiengang Gesund-
heitswissenschaften mit dem Abschluss Master of
Public Health (MPH) i. d. F. vom 15. September
2006 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld -
Amtliche Bekanntmachungen - Jg. 35 Nr. 16 S. 319)
wird wie folgt geändert:

1.1.1.1. In § 8 Abs. 4 wird als Satz 2 angefügt:
"Die Bewertung der studienbegleitenden Prü-
fung ist den Studierenden jeweils spätestens
sechs Wochen nach Erbringung der studienbe-
gleitenden Prüfung bekannt zu geben."

2.2.2.2. § 13 Abs. 6 Satz 6 und 7 erhalten folgende Fas-
sung:
"Die Masterarbeit muss in deutscher oder engli-
scher Sprache abgefasst werden. Auf Antrag
kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses auch eine andere europäische Sprache
zulassen."

3.3.3.3. § 14 Abs. 4 wird Absatz 5.

4.4.4.4. § 14 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
"(4) Die Bewertung der Masterarbeit ist den
Studierenden spätestens acht Wochen nach dem
Abgabezeitpunkt bekannt zu geben."

5.5.5.5. § 18 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird nach den Worten "europäi-

sche Komponente enthalten" der "Punkt"
gestrichen und der Satz wie folgt ergänzt:
"und auf Englisch verfasst worden sein. Auf
Antrag kann die oder der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses auch eine andere euro-
päische Sprache für die Abschlussarbeit zu-
lassen. Des weiteren ist über das Thema der
Masterarbeit eine mündliche Prüfung abzule-
gen."

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Für die Bewertung der Masterarbeit wird
in diesem Fall eine Gutachterin oder ein Gut-
achter aus dem europäischen Ausland zu-
sätzlich benannt. Die Masterarbeit muss von
allen drei Gutachterinnen oder Gutachtern
mindestens mit "ausreichend" (4,0) bewertet
werden. Im Übrigen gelten die §§ 11 bis 16
entsprechend. Die mündliche Prüfung gemäß

Absatz 1 wird vor einer Professorin bzw. ei-
nem Professor der Fakultät für Gesundheits-
wissenschaften und einer in Abstimmung mit
der Fakultät für Gesundheitswissenschaften
vom EMPH Business Committee der Associa-
tion of Schools of Public Health in the Euro-
pean Region (ASPHER) benannten Professo-
rin oder Professor abgelegt. Die mündliche
Prüfung muss von beiden Prüfenden min-
destens mit "ausreichend" (4,0) bewertet
werden. Die Note der mündlichen Prüfung
errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel
der beiden Einzelbewertungen wobei nur die
erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-
rücksichtigt wird. Die Note wird bei der
weiteren Notenberechnung nicht berück-
sichtigt.“

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntga-
be im Verkündungsblatt der Universität Bielefeld -
Amtliche Bekanntmachungen - in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultäts-
konferenz der Fakultät für Gesundheitswissenschaf-
ten vom 25. Januar und 18. Juni 2007.

Bielefeld, den 1. Oktober 2007

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann


